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Stpl/110/2019 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 17.10.2019 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Satzung zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 4597 "Östlich der Münchener Straße"  
für ein Gebiet östlich der Münchener Straße zwischen den Bahnlinien 
Nürnberg/Rangierbahnhof - Fischbach und Nürnberg/Rangierbahnhof - Vorbahnhof 
Billigung 
 
Anlagen: 

Übersichtsplan 
Entwurf der Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4597 
Entwurf der Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4597 
Bebauungsplansatzung Nr. 4597 vom 08. April 2015 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 4597 (Stand Februar 15) 

 
Sachverhalt (kurz): 
Der Bebauungsplan Nr. 4597 "Östlich der Münchener Straße" vom 08.04.2015 für ein Gebiet 
östlich der Münchener Straße zwischen den Bahnlinien Nürnberg/Rangierbahnhof - Fischbach 
und Nürnberg/Rangierbahnhof - Vorbahnhof wurde am 12.03.2015 durch den 
Stadtplanungsausschuss beschlossen und am 22.04.2015 im Amtsblatt bekannt gemacht. 
Ausgewiesen wird ein einschränktes Gewerbegebiet. Der Bebauungsplan wird durch den 
Eigentümer angegriffen, ein Normenkontrollverfahren ist beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof in München anhängig. 
 
Ziel des ergänzenden Verfahrens nach § 214 Abs. 4 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 4597 ist 
es, den durch den Kläger gerügten Fehler in der Bebauungsplan-Satzung zu beheben.  
 
Die Satzung wird ergänzt durch Geschäfts- und Bürogebäude als zulässige Art der Nutzung. 
Durch Satzungsänderung wird außerdem verdeutlicht, dass die Emissionskontingente 
entsprechend der DIN 45691 (Geräuschkontingentierung) pro Quadratmeter bestimmt werden. 
In der Begründung wird erläutert, dass die Stadt neben dem vollständig lärmkontingentierten 
Gewerbegebiet an der Münchener Straße weiterhin auch Gewerbegebiete ohne 
Lärmkontingente vorhalten und planen wird. 
 
Mit dem ergänzenden Verfahren soll der Bebauungsplan rückwirkend in Kraft treten.  
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja geringfügige Änderung einer vorhandenen Planung 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Beschlussvorschlag: 
Der Stadtplanungsausschuss billigt den Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
4597 vom 10.09.2019 unter Hinweis auf die Begründung vom 10.09.2019.  
 
Der Entwurf zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 4597 ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen. 
 
Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen.  
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